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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 074-2019 

Vorstossart: Finanzmotion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2019.RRGR.92 

Eingereicht am: 11.03.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Linder (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 
Bichsel (Zollikofen, SVP) 
Kipfer (Münsingen, EVP) 
Marti (Bern, SP) 
Kohler (Spiegel b. Bern, FDP) 
Gygax-Böninger (Obersteckholz, BDP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2019 

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Finanzdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Verzicht auf Kompensation von 10 Mio. Franken innerhalb der Erziehungsdirektion infolge 

des Wegfalls der EP18-Massnahme 48.4.5 (Brückenangebote) 

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Saldo der Produktegruppe 9.7.3 (Mittelschulen und Be-

rufsbildung) ab Voranschlag 2020 um 10 Mio. Franken zu erhöhen, falls die Änderung des Ge-

setzes über die Berufsbildung, die Weiterbildung und die Berufsberatung (BerG) gemäss Ergeb-

nis der ersten Lesung bestätigt wird. Auf eine Kompensation innerhalb der Produktegruppen der 

Erziehungsdirektion ist zu verzichten; die Kompensation soll gegebenenfalls gesamtstaatlich 

(exkl. ERZ) erfolgen.  

Begründung:  

Falls die BerG-Änderung (zweite Lesung in Frühlingssession 2019) nicht gemäss Regierungsrat 

erfolgt, entfällt die EP18-Massnahme 48.4.5 (Brückenangebote) im Umfang von 10 Mio. Franken. 

Damit die Brückenangebote im bisherigen Umfang angeboten werden können, ist der entspre-

chende Produktegruppensaldo um diesen Betrag gegenüber dem AFP 2020-2022 zu erhöhen. 

Ebenso soll keine Umlagerung der Sparmassnahme auf andere kantonale Bildungsangebote 

erfolgen, weshalb keine Kompensation in der ERZ erfolgen soll.  
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Die Finanzmotion dient der verbindlichen Umsetzung der gleichlautenden Planungserklärung 2n 

(Kipfer, EVP) zum AFP 2020-2022 aus der Novembersession 2018. 

Begründung der Dringlichkeit: Der Voranschlag 2020 ist bei Regierung und Verwaltung in Erarbeitung und 

wird in der Wintersession 2019 dem Grossen Rat vorgelegt. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


